
PRÜFUNGSORDNUNG

über die

Berufsprüfung für Hörsystemspezialistin / Hörsystemspezialist

Änderung vom 1 2. Nov. 2025

Die Trägerschaft,

gestützt auf Artikel 28 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Berufsbildung vom
13. Dezember 2002 1,

beschliesst:

1

Die Prüfungsordnung vom 22. September 2021 über die Berufsprüfung für
Hörsystemspezialistinnen / Hörsystemspezialisten wird wie folgt geändert:

3.31 Zur Prüfung wird zugelassen, wer:

a) über das eidgenössische Fähigkeitszeugnis Hörsystemakustikerin /
Hörsystemakustiker oder eine gleichwertige Qualifikation verfügt;

und

mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung als Hörsystemakustikerin /
Hörsystemakustiker vorweisen kann (DetailbestËmmungen zur Berufserfahrung
werden in der Wegleitung gemacht);

sowie

über den Ausweis zur Berufsbildnerin / zum Berufsbildner oder eine
gleichwertige kantonale Anerkennung verfügt;

oder
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b) über einen Abschluss der Sekundarstufe II oder eine gleichwertige Qualifikation
verfügt;

und

mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung als Hörsystemakustikerin /
Hörsystemakustiker vorweisen kann (DetaiËbestimmungen zur Berufserfahrung
werden in der Wegleitung gemacht);

sowie

über den Ausweis zur Berufsbildnerin / zum Berufsbildner oder eine
gleichwertige kantonale Anerkennung verfügt.

(...)



11

Diese Änderung tritt mit der Genehmigung des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und
Innovation (SBFI) in Kraft.

Bern , 05 A.&as
Verein Bildung Hörsystemakustik VBHA

gtephanie Schneider
Präsidentin

Jürg Depierraz
Geschäftsführer

Diese Änderung wird genehmigt.

Bern, ,17 , 41 . 7673

Staatssekretariat für Bildung,
Forschung. und Innovation SBFIr-

Rëmy Hübschi
Stellvertretender Direktor
Leiter Abteilung Berufs- und Weiterbildung






























